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 No. 14  .  61. Jahrgang  .  Donnerstag, 2. April 2020
Amtsblatt der Stadt Erbach mit den Stadtteilen Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen, Ringingen

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2019 in der 
Stadtbücherei 
Die lähmende Stille, die derzeit über der
Stadtbücherei liegt, soll nicht vergessen
lassen, dass auf ein äußerst turbulentes 
Jahr 2019 zurückgeschaut werden kann. Für diese Turbulenz spricht auch die 
Ausleihzahl die 2019 erneut um 1.850 Entleihungen auf 104.370 Entleihungen 
angestiegen ist.  

Den Löwenanteil an der Ausleihsteigerung trägt die Onleihe, die sich um 1.552 
Medien auf 9.155 Entleihungen gesteigert hat. Dieser Trend zeigt sich im ganzen 
Verbund Onleihe Neckar-Alb, denn auch hier ist die Zahl der Entleihungen um über 
60.000 auf fast 400.000 Entleihungen angestiegen. Das mag am erweiterten 
Bestand liegen, der momentan bei fast 40.000 Exemplaren (rund 30.000 Titel) liegt. 
Genutzt wird die Onleihe von 13.507 Leser*innen, davon kommen 308 aus Erbach, 
von denen 80 neu dabei waren. 

Auch bei der Zahl aller aktiven Nutzer konnte die Stadtbücherei eine leichte 
Zunahme um 107 auf 2.012 aktive Leser*innen verzeichnen. Mehr als die Hälfte 
dieser Steigerung sind Zuwächse in den Altersgruppen unter 12 und über 60 Jahren. 
Die Zahl der Neuanmeldungen steigerte sich um 82 auf 365 neue Leser*innen. Bei 
den aktiven Leser*innen (ohne Onleihe) kommen aus dem Ortsteil Dellmensingen 
fast dreimal so viele Interessenten, als jeweils aus den anderen Ortsteilen. Und es 
lesen mehr als doppelt so viele Frauen, als Männer in der Stadtbücherei Erbach. Die 
meisten Leser*innen außerhalb Erbachs kommen aus den nächst gelegenen Ulmer 
Ortsteilen und aus Oberdischingen. 

Auch der Bestand der Stadtbücherei ist im vergangenen Jahr noch ein bisschen 
angewachsen. Inzwischen gibt es fast 29.000 physische Medien in der 
Stadtbücherei. Dabei hat sich die Stadtbücherei endgültig von den Hörspiel-
Kassetten verabschiedet, dafür jedoch noch im sehr kleinen Rahmen „Tonies“ in den 
Bestand aufgenommen. Mit einer dritten Tageszeitung im Angebot und einer 
erneuten Erweiterung des Zeitschriftenangebots hat sich ebenfalls die Anzahl der 
Gäste im Lesercafé erhöht.  

Die Stadtbücherei als Treffpunkt für Groß und Klein steht trotz aller digitalen 
Angebote in Mittelpunkt der Arbeit der Stadtbücherei. Auch wenn es im Moment 
nicht danach aussieht und die digitale Ausleihe zum Rettungsanker geworden ist, da 
die Stadtbücherei, wie viele andere Einrichtungen auf jeden Fall bis zum 19.04.2020 
geschlossen bleiben muss. Um dem akuten Lesenotstand Abhilfe zu schaffen, wird 
versucht in den kommenden Wochen eine Ausleihe im Abholsystem anzubieten.  

Weitergehende Informationen zur Corona-Notausleihe erhalten Sie auf Seite 8 in 
dieser Ausgabe, auf unserer Homepage unter www.erbach-donau.de/stadtbuecherei 
bzw. am Anschlag der Stadtbücherei. 
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Öffnungszeiten Stadtverwaltung Rathaus
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie 
der Publikumsverkehr bei den städtischen Dienststellen, 
einschließlich der Ortsverwaltungen eingeschränkt ist. Alle 
städtischen Ämter und Ortsverwaltungen sind weiterhin te-
lefonisch oder per E-Mail erreichbar. Persönliche Termine sind 
jedoch nur noch nach vorheriger Terminabsprache (telefo-
nisch oder per E-Mail) möglich. Sie erreichen uns auch unter 
Tel. 07905 9676-0 bzw. info@erbach-donau.de
Rund um die Uhr für Sie da unter www.erbach-donau.de
Hier finden Sie unter anderem: Aktuelles, Informationen, Vor-
drucke und vieles mehr. Einfach rein klicken!

Liebe Erbacher, nicht nur städtische Einrichtungen wie die 
Stadtbücherei mussten wegen der Corona-Pandemie vorüber-
gehend schließen, auch Ihre Einzelhändler und Gastronomen 
vor Ort trifft das hart. Bleiben Sie in Verbindung! Bestellen Sie 
online oder telefonisch – aber bitte, wenn möglich, bei Ihrem 
örtlichen Einzelhändler. Auch mit dem Kauf eines Geschenk-
gutscheins können Sie die Geschäfte vor Ort jetzt unterstüt-
zen. Viele bleiben für Sie erreichbar und liefern bei Bedarf 
gerne auch zu Ihnen nach Hause. 
Auf unserer Homepage unter www.erbach-donau.de/corona 
haben wir eine Liste für Sie unter den FAQs „öffentliche und 
sonstige Einrichtungen - Welche Geschäfte haben in Erbach 
geöffnet oder sind erreichbar?“ zusammengestellt. 

Helfer gesucht!
Liebe Erbacherinnen und Erbacher,
angesichts der sehr dynamischen Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2 in Deutschland, sollten besonders ältere oder vorer-
krankte Menschen, das häusliche Umfeld nicht verlassen. Wir 
sollten uns besonders in dieser Ausnahmesituation solidarisch 
zeigen, um diesen Personen den Alltag zu vereinfachen und 
die Angst nehmen. Dieses Ziel möchte das Hilfprojekt "Erba-
cher helfen Erbacher", welches in Kooperation mit der Stadt 
Erbach entstehen soll, verfolgen.
Hierbei soll es sich um Unterstützung in Alltagssituationen 
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, zum Beispiel Hilfe bei 
Einkauf und Besorgungen, Gassi gehen, Postgeschäfte erle-
digen, usw. handeln.
In der Zwischenzeit haben sich bereits über 40 Personen aus 
unserer Stadt gemeldet um Ihnen in den Kommenden Wochen 
zu helfen und Ihr Leben zu vereinfachen.
Wenn auch Sie helfen möchten, wenden Sie sich bitte ent-
weder an
•  Stadt Erbach, Hauptamt, Frau Kraft (E-Mail: kraf@erbach-

donau.de, Tel.: 07305/9676-35) oder
•  Frau Buchenscheit (E-Mail: erbacher.helfen.erbacher@

gmail.com, Tel.: 07305/8290).
Wir freuen uns auch über mehrsprachige Bürger, welche als 
Dolmetscher zur Verfügung stehen könnten.

Der traditionelle Wochenmarkt der 
Stadt Erbach – vielfältig, gesellig und mit 
frischen Lebensmitteln aus der Region.

Dienstag 14-18 Uhr / Freitag 7-13 Uhr 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.erbach-donau.de/wochenmarkt

NATUR, LAND- UND ESSKULTUR

Hinweis: Der Wochenmarkt in KW 15 findet bereits an 
Gründonnerstag, 9. April 2020 statt.

Information zum Wochenmarkt
Liebe Marktbesucher,
seit vergangenen Freitag erweitert Leo´s Obst- und Gemüsehan-
del das Warensortiment auf unserem Erbacher Wochenmarkt. Das 
Warensortiment besteht aus konventionell angebautem Obst und 
Gemüse von umliegenden Gärtnereien.
Außerdem finden Sie Leo´s Obst- und Gemüsehandel auch diens-
tags auf unserem Wochenmarkt!
Unterstützen Sie unsere Marktbeschicker und überzeugen Sie sich 
selbst vom vielfältigen Angebot vor Ort.
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◗   Breitbandausbau 

Ihre Ansprechpartner
bei Fragen zu Hausanschluss und Leerrohrverlegung :
Netze BW GmbH
Rufnummer 0711 / 289 20640
E-Mail: TK_Hausanschluss_sued@netze-bw.de
bei Fragen zu Internet und Telefonie: 
NetCom BW GmbH
Privatkunden
Rufnummer 0800 / 3629 264
E-Mail: kundenmanagement@netcom-bw.de
Gewerbekunden 
E-Mail: kmu@netcom-bw.de

Breitbandausbau
Die beiden für März geplanten Öffentlichkeitsveranstaltungen 
zum Breitbandausbau konnten auf Grund der Corona-Krise leider 
nicht durchgeführt werden. Das Projekt soll und muss aber trotz 
Krise weiter vorangetrieben werden.
Zwischenzeitlich wurden alle direkt am Backbonenetz liegenden 
Grundstückseigentümer durch die Stadt bzw. die Netze BW GmbH 
mit einem Angebot zur Leerrohrverlegung angeschrieben. Die Frist 
zur Entscheidung über einen privaten Leerrohrausbau wurde bis 
zum 24.4.2020 verlängert. Bei Fragen empfehlen wir Ihnen ein 
Blick auf die Internetseite der Stadt www.erbach-donau.de unter 
der Rubrik Bürger/Service_ Aktuelle Projekte_Breitbandausbau. 
Hier können die einzelnen Präsentationen der am Projekt betei-
ligten Unternehmen je Ortsteil heruntergeladen werden und sie 
finden Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen zum Hausanschluss und 
zur Leerrohrverlegung haben, so ist ihr erster Ansprechpartner die 
Netze BW GmbH
Rufnummer 0711 / 289 20640 oder per E-Mail an: TK_Hausan-
schluss_sued@netze-bw.de
Bei Fragen zu Internet und Telefonie NetCom BW GmbH
Privatkunden: Rufnummer 0800 / 3629 264 oder per E-Mail: kun-
denmanagement@netcom-bw.de Gewerbekunden: per E-Mail: 
kmu@netcom-bw.de
Bei allgemeinen Fragen zum Breitbandausbau in der Stadt können 
Sie sich an die Stadtverwaltung wenden, per E-Mail an: breitband@
erbach-donau.de oder telefonisch, Privathaushalte an das Bauamt 
unter der Rufnummer 07305/9676-40, Gewerbebetriebe an die 
Wirtschaftsförderung unter der Rufnummer 07305/9676-13.

◗ ◗ ◗ Notdienste

E
R
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◗ Ärztlicher Notdienst
Zentrale Notrufnummer 
116 117
Bereitschaftsdienst - Zeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Mittwoch 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Freitag 16:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24./31.12.) 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages
Notfallpraxis Ulm beim Bundeswehrkrankenhaus
täglich von 18.00 - 22.00 Uhr, Wochenende 8.00 -23.00 Uhr
Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen
Nur am Samstag, Sonntag, Feiertag 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
An allen normalen Werktagen (Mo-Fr) ist die Notfallpraxis nicht besetzt.
Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfügung. Für die
Sprechstunde benötigen Sie keinen Termin.

◗ Kindernotfalldienst
Notrufnummer: 116 117

◗   Zahnärztliche Notdienstansage
Notrufnummer: 0180 5 911 601

◗ Tierärztlicher Sonntagsdienst
Zentrale Notrufnummer 07 00-12 16 16 16
u. Klinik Dr. Neuhofer, Neu-Ulm/Pfuhl, Leipheimer Str. 9-11, Tel. 01 71/3 12 11 00

◗ Apothekendienst
jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr tags darauf
Freitag, 03.04.2020
Löwen-Apotheke Oberdischingen, Herrengasse 4, Oberdischingen
Römer Apotheke Ulm, Elisabethenstraße 10, Ulm (Weststadt)
Samstag, 04.04.2020
Marien-Apotheke Ehingen, Hauptstraße 76, Ehingen
Kronen-Apotheke Laupheim, Marktplatz 7, Laupheim
Sonntag, 05.04.2020
Schloß-Apotheke Erbach, Ehinger Straße 28, Erbach
Montag, 06.04.2020
Apotheke 2000 Ulm-Wiblingen, Buchauer Straße 6, Ulm (Wiblingen)
Vitalis Apotheke Ehingen, Talstraße 3, Ehingen
Dienstag, 07.04.2020
Rats-Apotheke Laupheim, Marktplatz 3, Laupheim
Die Apotheke am Tannenplatz, Pfullendorfer Straße 3, Ulm Wib-
lingen
Mittwoch, 08.04.2020
Stifter-Apotheke, Stifterweg 96, Ulm (Eselsberg)
Apotheke am Bronner Berg, Leibnizstraße 5, Laupheim
Donnerstag, 09.04.2020
Ried-Plus Apotheke Neu-Ulm, Augsburger Straße 2, Neu-Ulm
Antonius-Apotheke Schemmerhofen, Hauptstraße 26, Schemmer-
hofen

◗ Notrufe
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle
Notruf  112
Krankentransporte 07 31/1 92 22
Hospizgruppe Einsatzleitung  01 72/4 21 81 94
Polizeiposten Erbach  0 73 05/93 39 50
Revier Ulm-West  07 31/1 88 38 88
Stadtverwaltung Erbach  0 73 05/96 76-0

Vorgezogener Redaktionsschluss
Bitte beachten!
In der Kalenderwoche 15 (Osterwoche) ist vorgezogener Re-
daktionsschluss.
Das heißt stellen Sie Ihre Beiträge einen Tag früher wie üblich 
in das Textportal ein.
Später eingehende Beiträge können leider nicht mehr be-
rücksichtigt werden.
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Fink Verlag und Druck
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Korrektur des Abfall-Kalenders 2020
Die Papier-Sammel-Termine des Akkordeon-Spielring in den 
Stadtteilen Erbach und Bach wurden leider falsch in den Abfall-
Kalender eingetragen.
Bitte ändern Sie die Termine
von 04.04.2020  auf 16.05.2020  und
von 10.10.2020  auf 31.10.2020  ab.

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11. Februar 2020, hat der Gemeinderat der 
Stadt Erbach in seiner Sitzung am 23. März 2020 folgende

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
vom 25. April 2017 beschlossen:

§ 1
§ 5 „Allgemeine Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse“ 

erhält folgende Fassung:
§ 5

Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse
(1)   Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer 

Zuständigkeit selbständig anstelle des Gemeinderats.

(2)  Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 und 
8 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung 
übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im Einzelfall 
zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschus-
ses gegeben.

(3)  Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Ge-
schäftskreises zuständig für:

  3.1 die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, 
soweit der Betrag im Einzelfall mehr als 60 000 € aber nicht 
mehr als 400 000 € beträgt.

  3.2 die Zustimmung zu überplan- oder außerplanmäßigen 
Ausgaben von mehr als 20 000 € aber nicht mehr als 60 000 
€ im Einzelfall.

(4)  Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüs-
se nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den 
einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines 
solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer an-
deren Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wie-
derkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den 
Jahresbetrag.

§ 2
§ 7 „Verwaltungsausschuss“ erhält folgende Fassung:

§ 7
Verwaltungsausschuss

(1)  Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst fol-
gende Aufgabengebiete:

 1.1  Personalangelegenheiten, Allgemeine Verwaltungsange-
legenheiten,

 1.2  Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abga-
benangelegenheiten,

 1.3 Schul- und Kindergartenangelegenheiten,
 1.4 soziale und kulturelle Angelegenheiten,

 
Notarsprechtag im Rathaus
Der nächste Sprechtag mit Herrn Dr. Christian Rupp im April ent-
fällt ersatzlos.
In dringenden Fällen können Sie sich an die unten aufgeführten 
Kontakte wenden:
Notare Reiner Hammel, Anja Schmidt und Dr. Christian Rupp, 
Münchner Straße 17, 89073 Ulm
Tel. 0731/140 48-0, Fax. 0731/ 140 48-20
E-Mail: kanzlei@notare-hsr.de
www.notarrupp.de

 
Wertstoffhof
Sonderinformation Coronavirus (SARS-CoV-2)
Viele Gemeinden und Städte haben mittlerweile ihre Wertstoff-
höfe wegen des Coronavirus geschlossen. Nicht so die Stadt Er-
bach. Bis auf Weiteres sind unsere Wertstoffhöfe in Erbach und 
in Dellmensingen zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. 
Hierfür einen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter, die dies für 
Sie möglich machen!
Allerdings bitten wir Sie darum, die Wertstoffhöfe nicht zu überlas-
ten. Auch wenn sich die Zwangspause gut dafür eignen mag, das 
eigene Haus, die Wohnung oder den Garten aufzuräumen und auf 
Vordermann zu bringen, sollten nur die nötigsten Entsorgungen 
durchgeführt werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Anzahl der Zutritte be-
schränkt ist (Einlasskontrollen). Es ist daher ggf. mit Wartezeiten 
zu rechnen. Und auch hier gilt es den gebotenen Sicherheitsab-
stand von 1,5 - 2 Metern zu ihren Mitmenschen einzuhalten. 
Auch wenn es verlockend ist, ein kleines Schwätzchen mit schon 
längerer Zeit nicht mehr gesehenen Bekannten zu halten, bitten 
wir Sie, Ihren Aufenthalt auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
begrenzen und Ihren Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten.
Wir bitten Sie, sich an diese Regeln zu halten, um in letzter Konse-
quenz eine Schließung des Wertstoffhofes zu verhindern.

Hausmüll-Sammlung
Der Hausmüll wird durch die Firma Knittel (Tel. 07306/9616-0) wie 
folgt (gemäß Eintrag im Abfall-Kalender) abgeholt:
-Mittwoch, 08.04.2020 Hausmüll Erbach
-Donnerstag, 09.04.2020 Hausmüll Stadtteile.

Gelbe Sack-Sammlung
Die Gelbe Sack-Sammlung erfolgt durch die Fa. Braig (Tel. 
07391/7703-30) am
-Samstag, 11.04.2020 (KW 15/ 2020) in Erbach
-Mittwoch, 15.04.2020 (KW 16/ 2020) in den Stadtteilen.

Altpapier-Sammlung in Dellmensingen
Der Musikverein Dellmensingen sammelt am Samstag, 04.04.2020 
im Stadtteil Dellmensingen Altpapier.

Absage Altkleider-Sammlung in Bach
Aufgrund der aktuellen Situation findet die Altkleider-Sammlung der 
KLJB Bach im Stadtteil Bach am Samstag, 04.04.2020 nicht statt.
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 1.5 Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten,
 1.6 Marktangelegenheiten,
 1.7  Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde einschließ-

lich der Waldbewirtschaftung, Jagd, Fischerei und Weide.

(2)  In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsaus-
schuss über:

 2.1  die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonsti-
ge personalrechtliche Entscheidung, von Beamten des 
einfachen und mittleren Dienstes bis einschließlich Be-
soldungsgruppe A 9 und von Beschäftigten der Entgelt-
gruppe 9 bis 10 TVöD bzw. der Entgeltgruppen S10 bis 
S16 TVöD, soweit es sich nicht um Aushilfsangestellte 
handelt.

 2.2  die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausge-
wiesenen Freigebigkeitsleistungen von mehr als 3 000 €, 
aber nicht mehr als 15 000 € im Einzelfall.

 2.3  die Stundung von Forderungen im Einzelfall
 2.3.1  von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten für einen 

Betrag ab 15 000 €,
 2.3.2  von mehr als 6 Monaten für einen Betrag von mehr als 

15 000 € bis zu einem Höchstbetrag von 200 000 €.
 2.4   den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die Nie-

derschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechts-
streitigkeiten und der Abschluss von Vergleichen, wenn der 
Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei 
Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall 
mehr als 4 000 €, aber nicht mehr als 20 000 €.

 2.5   die Veräußerung und die dingliche Belastung, den Erwerb 
und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksglei-
chen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vor-
kaufsrechten im Wert von mehr als 60 000 €, aber nicht 
mehr als 400 000 € im Einzelfall.

 2.6   Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bei einem jährlichen Mietwert oder Pacht-
wert von mehr als 4 000 € aber nicht mehr als 15 000 € im 
Einzelfall; bei der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen 
mit einer Jahresmiete von mehr als 8 000 €;

 2.7   die Veräußerung von beweglichem Vermögen von mehr 
als 15 000 €, aber nicht mehr als 150 000 € im Einzelfall.

 2.8   Die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zu 4 000 € 
im Einzelfall.

§ 3
§ 8 „Technischer Ausschuss“ erhält folgende Fassung:

§ 8
Technischer Ausschuss

(1)   Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst fol-
gende Aufgabengebiete:

 1.1   Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Ver-
messung),

 1.2  Versorgung und Entsorgung,
 1.3   Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Stra-

ßen, Bauhof, Fuhrpark,
 1.4  Verkehrswesen,
 1.5  Feuerlöschwesen und Zivilschutz,
 1.6  Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
 1.7  Technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude,
 1.8   Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park- und 

Gartenanlagen,
 1.9   Umweltschutz (u.a. Abfallbeseitigung), Landschaftspfle-

ge und Gewässerunterhaltung.

(2)   In seinem Geschäftskreis entscheidet der Technische Aus-
schuss über

 2.1   die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei der 
Entscheidung über,

 2.1.1  die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungs-
sperre (§ 14 Abs. 2 BauGB),

 2.1.2  die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Be-
freiungen von Festsetzungen des Bebauungsplans (§ 31 
BauGB), soweit nicht in § 9 Abs. 2 Ziff. 2.16 geregelt,

 2.1.3  die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung 
eines Bebauungsplans (§ 33 BauGB), soweit nicht in § 9 
Abs. 2 Ziff. 2.17 geregelt,

 2.1.4  die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich (§§ 35 
und 36 BauGB), wenn die jeweilige Angelegenheit für 
die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht von 
grundsätzlicher Bedeutung oder besonderer Wichtigkeit 
ist,

 2.1.5  die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile (§§ 34 und 36 BauGB), soweit 
nicht in § 9 Abs. 2 Ziff. 2.18 geregelt,

 2.2   die Stellungnahme der Gemeinde zu Bauanträgen nach § 
53 Abs.2 Abs. 2 LBO soweit nicht Geschäft der laufenden 
Verwaltung.

 2.3   Die Entscheidung über die Ausführung eines Bauvorha-
bens (Baubeschluss) und die Genehmigung der Bauun-
terlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen 
für die Bauausführung (Vergabebeschluss) sowie die 
Anerkennung der Schlussabrechnung (Abrechnungsbe-
schluss) bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Ge-
samtbaukosten von nicht mehr als 400 000 € im Einzel-
fall.

 2.4   planerische Leistungen und Gutachten bei voraussicht-
lichen Honorarkosten von nicht mehr als 100 000 € im 
Einzelfall, soweit nicht Ziff. 2.3.

 2.5   die Benennung von Straßen und Plätzen soweit nicht in 
der Zuständigkeit der Ortschaftsräte (14 Abs. 3 Ziff. 3.5).

§ 4
§ 9 „Zuständigkeiten“ erhält folgende Fassung:

§ 9
Zuständigkeiten

(1)   Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt 
die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufga-
ben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verant-
wortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindever-
waltung. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst 
durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. 
Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zu-
ständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört 
wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde 
geheim zuhalten ist.

(2)   Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit sie ihm nicht bereits nach Abs. 1 
zukommen:

 2.1   die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan 
bis zum Betrag von 60 000 € im Einzelfall;

 2.2   die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zum 
Betrag von 20 000 € im Einzelfall;
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 2.3   die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige 
personalrechtliche Entscheidung, von Beschäftigten der 
Entgeltgruppen 1 bis 8 TVöD bzw. der Entgeltgruppen S2 
bis S9 TVöD, Aushilfsangestellten, Beamtenanwärtern, 
Auszubildenden, Praktikanten und anderer in Ausbildung 
stehender Personen;

 2.4  die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehalts-
vorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitge-
berdarlehen im Rahmen der Richtlinien;

 2.5   die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln aus-
gewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis zu 3 000 € im 
Einzelfall;

 2.6  die Stundung von Forderungen im Einzelfall:
 2.6.1 bis zu 3 Monaten in unbeschränkter Höhe;
 2.6.2  auf unbestimmte Zeit bis zu einem Höchstbetrag von  

15 000 €;
 2.7   der Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Nieder-

schlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechts-
streiten und der Abschluss von Vergleichen, wenn der 
Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder 
bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Ein-
zelfall nicht mehr als 4 000 € beträgt;

 2.8   die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb 
und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksglei-
chen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vor-
kaufsrechten im Wert bis zu 60 000 € im Einzelfall;

 2.9   Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder be-
weglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder 
Pachtwert von 4 000 € im Einzelfall, bei Vermietung von 
gemeindeeigenen Wohnungen bis zu einer Jahresmiete 
von 8 000 €;

 2.10   die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu  
15 000 € im Einzelfall;

 2.11   die Bestellung von Bürgern/-innen zu ehrenamtlicher Tä-
tigkeit (mit Ausnahme der unter § 39 Abs. 2 Nr. 1 GemO 
fallenden Ehrenbeamten) sowie die Entscheidung über 
das Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Ablehnung 
ehrenamtlicher Tätigkeit durch einen Bürger/eine Bürge-
rin in diesen Fällen;

 2.12   die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-
ständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten 
im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen;

 2.13   die Entscheidung über die Beauftragung der Feuerwehr 
zur Hilfeleistung in anderen Notlagen und mit Maßnah-
men der Brandverhütung i.S. des § 2 Abs. 2 Feuerwehr-
gesetz;

 2.14  Erteilung des Einvernehmens bei Genehmigungen im 
Grundstücksverkehr gem. § 19 BauGB;

 2.15  Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung über die 
Zulässigkeit von Vorhaben und auf vorläufige Untersa-
gung gem. § 15 BauGB;

 2.16  die Erteilung von Genehmigungen und die Entscheidung 
über allgemein erteilte Genehmigungen gem. § 144 BauGB;

 2.17  die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Be-
freiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
(§ 31 BauGB) soweit sie nicht von grundsätzlicher Be-
deutung sind;

 2.18  die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes, wenn der Bebauungsplanentwurf 
vom Gemeinderat genehmigt ist und das Bauvorhaben 
diesen Festsetzungen nicht zuwiderläuft (§§ 33 und 36 
BauGB).

 2.19   die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile (§§ 34 und 36 BauGB), sofern 
sich das Bauvorhaben in Art und Maß der baulichen Nut-
zung in Übereinstimmung mit der vorhandenen Bebau-
ung einordnen lässt;

 2.20   die Stellungnahme der Gemeinde als Angrenzer § 55 LBO, 
wenn die einzelne Angelegenheit nicht von grundsätzli-
cher Bedeutung oder besonderer Wichtigkeit ist.

(3)   Die Zuständigkeiten der Ortschaftsräte nach § 14 bleiben un-
berührt.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Ausgefertigt

Erbach, 24. März 2020

Achim Gaus
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
    

◗ Altersjubilare
Erbach
Mittwoch, 08.04.2020
Josef Franz Schick, 85 Geb.
Otto Pflaum, 80 Geb.

Dellmensingen
Montag, 06.04.2020
Erwin Müller, 70. Geb.
Donnerstag, 09.04.2020
Matthias Michael Peter Riem, 70. Geb.
Lahouaria Mehmel Lechelache, 70. Geb.

Im Namen der Stadtverwaltung  
gratuliere ich Ihnen recht herzlich.

Achim Gaus, Bürgermeister

◗ ◗ ◗ Jubilare
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Mit uns gemeinsam die Zukunft von Erbach 
gestalten 

Die Stadt Erbach (13 800 Einwohner) sucht für das Stadtbauamt 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Bauzeichner Architektur oder Hochbau 
(w/m/d) 
in Teilzeit (53,5 %), unbefristet. 

Die Stadt Erbach ist die viertgrößte Stadt im Alb-Donau-Kreis. Sie 
ist eine attraktive und dynamische Kleinstadt direkt vor den Toren 
von Ulm mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert. Vor Ort bieten 
wir weiterführende Schulen, ein reiches kulturelles Angebot und 
gute Betreuungseinrichtungen für Kinder. 

Der Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen: 

Fertigung von Baugesuchunterlagen für städtische 
Hochbaumaßnahmen 
Aktualisieren von Bestandsplänen nach Sanierung, Umbauten 
oder Umnutzungen 
Fortführen von Brandschutz-, Rettungs- und Bestuhlungspläne 
Digitalisierung von bestehenden Planunterlagen 
Fakturieren von Rechnungen 

Wir wünschen uns eine/n engagierte/n und teamorientierte/n 
Mitarbeiter/in mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und 
ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit, die/der die übertragenen 
Aufgaben eigenverantwortlich, gründlich und selbständig erledigt 
und die Fähigkeit zu kooperativen Arbeiten mitbringt. 

Der Arbeitsplatz erfordert sehr gute Anwenderkenntnisse im 
Bereich CAD, von Vorteil sind Kenntnisse im Programm 
Nemetschek Allplan oder Autodesk. Weiter sind gute Kenntnisse 
in Excel, Word und Outlook erforderlich. Kenntnisse im SAP-
Bereich sind von Vorteil. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung zum Bauzeichner 
Architektur oder Hochbau (w/m/d). 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit allen 
üblichen Sozialleistungen. 

Für Fragen zum Aufgabengebiet stehen Ihnen Frau Sanda 
Dolderer (Tel. 07305 9676-40, E-Mail: dol-derer@erbach-
donau.de), Stadtbaumeisterin und für arbeitsrechtliche Fragen 
Herr Florian Ott (Tel. 07305 9676-30, E-Mail: ott@erbach-
donau.de), Hauptamtsleiter gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte bis zum 24. April 2020
unter Nennung der Kennziffer 1-606/2020 
mit den üblichen Unterlagen an die 
Stadtverwaltung Erbach, Haupt- und 
Personalamt, Erlenbachstraße 50, 
89155 Erbach oder per E-Mail an
bewerbung@erbach-donau.de

Mehr über die Stadt Erbach unter 
www.erbach-donau.de 

 
 

Absage - Altkleidersammlung
Auf Grund der aktuellen Situation findet die Altkleidersammlung 
der KLJB Bach am Samstag 04.04.2020 nicht statt. Sobald es einen 
Ersatztermin gibt, erfahren Sie diesen an dieser Stelle. Bewahren 
Sie einfach Ihre Altkleider weiterhin auf.
Im Voraus Besten Dank
Ihre KLJB-Bach

 
Altpapiersammlung
Die nächste Altpapiersammlung führt der Musikverein Dellmen-
singen am Samstag, den 04. April 2020 durch.
Bitte stellen Sie das Altpapier in Behältern (nicht gebündelt) bis 
8.00 Uhr zum Abholen bereit.
Sollte die aktuelle Situation in den kommenden Tagen keine 
Altpapiersammlung zulassen, so wird der Musikverein über Aus-
hänge informieren.
Es sollten keine Kartonagen oder kartonähnliche Verpackungsma-
terialien, wie z. B. Verkaufstüten von Bäckereien, Metzgereien o.ä. 
Geschäften enthalten. Diese sind beim Wertstoffhof zu entsorgen.

 
Fundsache
Fitnessarmband an der Bushaltestelle Wetterkreuz
In der Küche der Mehrzweckhalle sind bei vergangenen Veran-
staltungen diverse Utensilien liegen geblieben. Nach telefonischer 
Rücksprache mit der Ortsverwaltung können Sie diese Dinge ab-
holen.

Blumenwiese
Am Ortsausgang Richtung Dellmensingen wird auf einem kleinen 
Teil eine Blumenwiese angelegt. Der Bauhof hat diesen Bereich 
vorbereitet. Eine schöne Aufwertung dieses Bereichs. Danke!

Mundschutz für Ersinger
Mundschutz kann helfen, sich selbst und andere vor dem Corona-
virus besser zu schützen. Frau Edeltraud Lemke koordiniert aktuell 
ein Projekt zum Anfertigen von Mundschutzen, welches ich ger-
ne unterstützen möchte. Sie sucht zu diesem Zweck Näherinnen 
und Näher sowie Personen, welche zuschneiden und sich gerne 
ehrenamtlich engagieren möchten. Die Baumwollstoffe werden 
gesponsert. Auch die Schnittmuster und Nähanleitung erhalten 
Sie kostenlos von Frau Lemke. Wenn Sie einen Mundschutz haben 
wollen oder sich ehrenamtlich engagieren möchten, rufen Sie bitte 
Frau Lemke unter Tel. 07305 5166 an. 
Habt eine gute Woche!
Irene Paal
Ortsvorsteherin
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Der Arbeitsplatz erfordert sehr gute Anwenderkenntnisse im 
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Dolderer (Tel. 07305 9676-40, E-Mail: dol-derer@erbach-
donau.de), Stadtbaumeisterin und für arbeitsrechtliche Fragen 
Herr Florian Ott (Tel. 07305 9676-30, E-Mail: ott@erbach-
donau.de), Hauptamtsleiter gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte bis zum 24. April 2020
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Rätselspaß
Liebe Kids,
wir haben für Euch in dieser außergewöhnlichen Zeit wieder ein 
kleines Rätsel vorbereitet, um ein bisschen Langeweile zu ver-
treiben. Fügt die Buchstaben von den grau hinterlegten Feldern 
einfach unten in das lösungswort ein.

Na, habt Ihr das Lösungswort herausgefunden? Wollt Ihr wissen, 
ob es richtig ist? Dann schickt uns doch einfach kurz eine Mail.
Wir freuen uns über jede Nachricht von Euch.
Eure Jenny und Leo
jennifer.ritlewski@erbach-donau.de oder leonie.maurer@er-
bach-donau.de

Kostenlose Bastelboxen
Aufgepasst!
Wir verteilen kostenlose Bastelboxen für 
Kinder ab dem Grundschulalter! Für die 
langweiligen Tage haben wir Bastelboxen 
mit „osterhaften“ Materialien und An-
leitungen zusammengestellt, die im An-
schluss Zuhause gebastelt werden können.
Wie bekomme ich eine Box? Einfach eine kurze Mail mit dem 
Namen und Alter des Kindes und die dazugehörige Anschrift an 
die Jugendarbeit Erbach unter: jennifer.ritlewski@erbach-donau.
de oder leonie.maurer@erbach-donau.de schicken.
Die Boxen landen in der kommenden Woche in den jeweiligen 
Briefkästen.
Bunte Ostern wünschen Jenny und Leo

 
Stadtbücherei geschlossen bis zum 19. April 2020
Gemäß der Verordnung der Landesregierung vom 17.03.2020 muss 
die Stadtbücherei Erbach leider die Türen bis zum 19.04.2020 ge-
schlossen lassen. Es entfallen in diesem Zeitraum auch alle Ver-
anstaltungen in der Stadtbücherei.

Geplant ist, dass am 21.04.2020 wieder das erste Mal geöffnet ist.
Alle derzeit ausgeliehenen Medien wurden von der Stadtbücherei 
bis zum 21.04.2020 verlängert. Es entstanden dadurch keinerlei 
Gebühren. Wir gehen davon aus, dass nach den Osterferien die 
Rückgabe möglich ist.
Bitte deponieren Sie momentan keinerlei Rückgabemedien vor 
der Stadtbücherei.
Für den absoluten Lesenotstand wird nun der Versuch eines Ab-
holsystems ähnlich wie bei den Buchhandlungen gestartet:
-  aus dem Medienkatalog der Stadtbücherei im Internet Medien 

auswählen, die verfügbar sind
-  diese Titel per Mail mitteilen (keinerlei „Bestellungen“ am Te-

lefon)
- Mailadresse stadtbuecherei.erbach@web.de
-  Antwort-Mail der Stadtbücherei informiert über die Bereitstel-

lung und den Zeitraum der Abholung. Abholung der Medien nach 
Nennung des Namens ohne Personenkontakt.

- Rückgabe der Medien nach den Osterferien
-  für ältere und gefährdete Personen, die ihre Wohnung nicht 

verlassen dürfen, wird eine gesonderte Lösung angeboten.
Beachten Sie die Hinweise zur Mediensuche im Medienkatalog 
auf unserer Homepage
Digitale Medien können über die Onleihe Neckar-Alb ausgeliehen 
werden. Informationen dazu finden sich auf der Homepage.
www.erbach-donau.de/cms/FamilieSoziales-Stadtbuecherei-Er-
bach-Medienkatalog-der-Stadtbuecherei.html
Falls bestehende Gebühren auf dem Konto die Onleihe verhindern 
oder der Ausweis abgelaufen ist, per Mail mit der Stadtbücherei 
Kontakt aufnehmen. Es wird eine Lösung gefunden.
Auch andere Fragen gerne per Mail, in Ausnahmefällen telefonisch.
stadtbuecherei.erbach@web.de oder stadtbuecherei@erbach-
donau.de
Über Änderungen informieren wir über unsere Homepage, die Er-
bacher Nachrichten und per Anschlag an der Stadtbücherei.
(Stand 31.03.2020)

 

 
Ostergruß
Liebe Kinder,
wir freuen uns schon jetzt auf Euch, 
wenn Ihr mit Eurem Lachen, Toben, 
kreativen Ideen und Spaß unsere 
leeren Räume wieder füllt.

Wir wünschen Allen
Frohe Ostern
Euer Kiga-Team des katholischen Kindergartens
St. Franziskus
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Aktuelle Information für persönliche Termine in den Pfarrbüros:
Bis auf weiteres wird von der Diözese empfohlen, von persönlichen 
Terminen/Besuchen in den Pfarrbüros abzusehen und zum eige-
nen Schutz möglichst alle Anliegen telefonisch oder per E-Mail 
abzuklären.
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat zwei Krisentelefone ein-
gerichtet. Die Mitarbeiter beantworten Fragen zum kirchlichen 
Umgang mit dem Coronavirus. 
Mo bis Fr von 8.30 bis 16.30 Uhr 
Tel. 0 74 72 169 - 1010, 0 74 72 169 - 1020
Gottesdienste mitfeiern über Internet und Fernsehen
Fernsehprogramm :
Fernsehgottesdienst im ZDF (abwechselnd katholisch und evan-
gelisch) jeweils sonntags 9.30 Uhr, ZDF
k-tv: Der katholische Fernsehsender bietet täglich Messfeiern, 
Rosenkränze und andere Andachtsformen zum Mitfeiern und 
Mitbeten.
Livestream:
Messfeier im Rottenburger Dom St. Martin
jeden Sonntag 9.30 Uhr im Livestream auf www.drs.de
Messfeiern im Geistlichen Zentrum Regina Pacis in Leutkirch
Mittwochs, freitags und sonntags auf
https://www.regina-pacis.de/index.php?Gottesdienste-Corona
www.katholisch.de überträgt täglich verschiedene Messfeiern und 
andere Angebote live unter anderem aus dem Kölner Dom.
Weitere Sendetermine finden Sie über www.kirche.tv
Unter www.drs.de finden Sie weitere Gebetsimpulse, Andachten 
und Informationen

RADIO HOREB - WIR ÜBERTRAGEN TÄGLICH
0:15 Uhr Rosenkranz
3:00 Uhr Gebete um Heilung
6:00 Uhr Rosenkranz
7:00 Uhr Übertragung der Hl. Messe aus Rom mit Papst Franziskus
9:00 Uhr Heilige Messe
12:00 Uhr Angelus, Mittagsansprache und Segen
15:00 Uhr Barmherzigkeits- oder Wundenrosenkranz
18:00 Uhr Übertragung der Hl. Messe aus der RH Studio Kapelle 
Balderschwang, auch auf Livestream
19:00 Uhr Rosenkranz Information
Weiter hat RH ein Seelsorgetelefon geschaltet unter Hörerservice 
08328 921-110 zu erfragen
Information zum Empfang: R. Rommel Telefon 8307

MISEREOR KOLLEKTE am 28/29.03.2020 
Die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika benötigen 
weiterhin Ihre Hilfe durch eine Spende . Das diesjährige Fas-
tenopfer für das Hilfswerk Misereor können Sie an das Spen-
denkonto IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 überweisen. 
www.misereror.de/kollekte 

Impulse in einer Zeit, die an- und innehalten lässt
Vorerst bis zum 19. April sind alle Gottesdienste in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart abgesagt. „So sind wir sind ohne den Tisch 
des Brotes, ohne die heilige Kommunion, ohne die leibhaftige 
Begegnung mit dem Herrn“, sagt Dekanatsreferent Dr. Wolfgang 

Steffel. „Der Tisch des Wortes bleibt aber auch zuhause in unseren 
Wohnungen gedeckt. Wir können jederzeit die Bibel zur Hand neh-
men.“ Um hierzu Anregungen zu geben, versendet das katholische 
Dekanat Ehingen-Ulm kostenlos wöchentliche Meditationsbrie-
fe. Der erste, bereits erschienene Brief zeigt als Titel leuchtende 
Osterglocken vor der St. Georgskirche in Ulm. Unter dem Motto 
„Die Stille ist schwierig, aber sie befähigt“ wird die Einsamkeit, 
denen aktuell viele Menschen ausgesetzt sind, zugleich als Chance 
begriffen. Wer sich nicht vor der Einsamkeit fürchte, könne ver-
gessene oder vernachlässigte Reichtümer entdecken. Aus den Bi-
beltexten des jeweiligen Sonntags werden ausgewählte Passagen 
gedeutet und in Beziehung gesetzt zu Themen, die unter norma-
len Umständen im Dekanatsprogramm bearbeitet worden wären. 
Dazu zählen neben dem Leben und Wirken des heiligen Patrick eine 
Erschließung des philosophischen Romans „Der Name der Rose“ 
von Umberto Eco, ein Gespräch mit dem Künstler Ulrich Brauchle 
über Aktion und Kontemplation oder eine Auseinandersetzung 
mit der Frage „Lässt Gott das Leid zu?“ Dazu kommen einfache 
Gebete, Bitten und Anrufungen. Interessierte können sich über die 
Dekanatsgeschäftsstelle in Ulm, Tel.: 0731/9206010, E-Mail: de-
kanat.eu@drs.de, kostenlos die wöchentlichen Meditationsbriefe 
per Post oder E-Mail zusenden lassen oder über www.dekanat-eu.
de herunterladen.

Spendenaufruf von Pfarrer Joseph 
Ike für die Kirchengemeinde St. Mi-
chael Aro-Ogii, Nigeria.
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn,
schöne liebe Grüße aus Bad Mergentheim und aus Igersheim. 
Gottes reichen Segen sowie seinen Beistand wünsche ich Ihnen 
in dieser Fastenzeit.
Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Liebe und Unterstützung für 
mich und meine Heimatgemeinde danken. Ihre Herzensgüte haben 
Sie nicht nur in Worten und Gedanken gezeigt, sondern auch in 
der Pfarrei St. Michaels Aro-Ogii konkretisiert. Vielen Dank für Ihre 
Großzügigkeit und Aufgeschlossenheit uns gegenüber.
Im Geist der Fastenzeit möchte ich noch einmal um Ihre Unterstüt-
zung bitten, da das Projekt noch einen langen Weg vor sich hat. 
Das Bild zeigt den Stand des Projekts. Am Dienstag nach Ostern 
werde ich wieder nach Nigeria in den Heimaturlaub fliegen, und 
die Kirchengemeindemitglieder werden sich freuen und dankbar 
sein, wenn ich sie mit Ihren Spenden begrüße. Vielen herzlichen 
Dank. Wir werden weiterhin für Sie, für Ihre Familien und für die 
ganze Seelsorgeeinheit beten.
Spendenumschläge liegen jeweils im Eingangsbereich der Kirche. 
Sie dürfen Ihre Spenden auch in den Pfarrbüros abgeben. Ihr Pfr. 
Joseph Ike

KGR-Wahlen 2020
Ein herzliches Dankeschön an alle Wähler und Wählerinnen für die 
hohe Wahlbeteiligung in unserer Seelsorgeeinheit. Durch die vorab 
beschlossene allgemeine Briefwahl konnte man in dieser derzei-
tigen Situation trotzdem problemlos wählen und seine Stimmen 
abgeben, bzw. die Wahl in unserer Seelsorgeeinheit durchführen 
und diese führte zu einem positiven Ergebnis.
Wahlbeteiligung in unserer Seelsorgeeinheit:
Erbach 29%, Dellmensingen 40,82%, Donaurieden 38,4%, Bach 
35,35 %, Ringingen 31,42 %.
Vielen herzlichen Dank auch an den Wahlausschuss mit seinen 
Helfern – u.a. mit Hilfe unserer Hauptamtlichen um Monika 
Hummler- für die hervorragende Arbeit.
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Vielen herzlichen Dank an alle, die sich zur Verfügung gestellt 
haben für den Kirchengemeinderat zu kandidieren. Die konstitu-
ierenden Sitzungen finden aus aktuellem Anlass erst nach dem 
15.06.2020 statt. Deshalb bleiben alle bisherigen Kirchengemein-
deräte bis zur Konstituierenden Sitzung in ihrem Amt.
Wir hoffen auf ein gutes Miteinander und eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit in den einzelnen Kirchengemeinderäten in unserer 
Seelsorgeeinheit unter der Begleitung und dem Segen Gottes.
Kar- u. Ostertage 2020
Genaueres dazu wie wir die kommenden Kar- und Ostertage be-
gehen, folgen in den nächsten Kirchl. Nachrichten unserer Seel-
sorgeeinheit.

 
Alle öffentlichen Eucharistiefeiern und anderen Gottesdienste 
bis einschließlich 19. April sind abgesagt
Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt. Die Kir-
chen in der Diözese bleiben aber geöffnet, um Gläubigen die Mög-
lichkeit zum Gebet zu geben. Dies hat Bischof Dr. Gebhard Fürst 
zusammen mit dem von ihm geleiteten Krisenstab der Diözese 
beschlossen. Die Absage bis 19. April gilt auch für alle Veranstal-
tungen kirchlicher Träger.
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere Homepage und im 
Schaukasten!
Pfarrbürosprechzeiten: 
Zu den Sprechzeiten sind wir für Sie telefonisch oder per Email 
erreichbar.
Di. 10-12 Uhr und Do. von 10-12.00 Uhr
Homepage: https://se-erbach.drs.de
Aktuelle Information für persönliche Termine im Pfarrbüro: 
Bis auf weiteres wird von der Diözese empfohlen, von persönlichen 
Terminen/Besuchen abzusehen und zum eigenen Schutz möglichst 
alle Anliegen telefonisch oder per E-Mail abzuklären.
Kath. Pfarramt St. Nikolaus Bach
Tel. 07344/7255, Fax: 07344/9235568
E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Ringingen@drs.de
Homepage: https://se-erbach.drs.de
In dringenden Fällen erreichen Sie Herrn Pfr. Mack i. R. unter der 
Tel. 07305/9254783, Pfarrer Haas unter der Tel. 07305/96780 und 
Pfarrer Rehm unter der Tel. Nr. 07305/3308.
Katholische Kirchenpflege Bach
E-Mail-Adresse: Kirchenpflege.Ringingen@nbk.drs.de

 
 Bacher helfen Bachern
Unter diesem Motto möchte auch die KLjB sich hilfsbereit in Zeiten 
von Corona zeigen.
Inspiriert von Aktionen anderer Dörfer in unserer Umgebung, bie-
ten wir Ihnen an, für Sie kostenlos einkaufen zu fahren und Ihnen 
Ihren Einkauf vor die Haustür zu liefern. Gerade für Vorerkrankte, 
ältere Menschen oder jeden der sich keiner Gefahr einer Anste-
ckung beim Einkaufen aussetzen möchte, ist die aktuelle Situation 
mit Sicherheit schwierig. Wir in der KLjB sind ausschließlich junge 
und gesunde Menschen, für die die Risiken bei einer Infizierung 
geringer sind. Wenn Sie also Hilfe benötigen, rufen Sie unter den 
untenstehenden Nummern an, teilen uns ihren Einkauf (Lebens-
mittel, Getränke, etc.) mit, wir gehen für Sie einkaufen und bringen 
Ihnen den Einkauf vor die Tür.

Falls Sie trotzdem Bedenken haben, besteht auch die Möglichkeit, 
ohne jeglichen Kontakt den Einkauf zu erhalten. Wir würden dann 
den Einkauf vor Ihrer Tür abliefern und Ihnen vorher telefonisch 
den zu zahlenden Betrag durchgeben. Dieser kann dann in einem 
Umschlag vor der Tür platziert werden.
Die Nummern, unter denen Sie sich bei uns melden können - 
Pfarrjugendleitung der KLjB Bach:
Marcus (0157/ 39073498); Iris (0157/ 34944711)
Wir bitten Sie, unbedingt unsere Homepage unter www.kljb-bach.de 
zu besuchen. Hier finden Sie wichtige Informationen zur genauen 
Vorgehensweise und dem Ablauf bei einer Bestellung.
Wir hoffen, durch dieses Angebot uns gegenseitig helfen zu kön-
nen und niemanden in unserem Dorf hilflos zu lassen.
Ihre KLjB Bach
Osterlammverkauf
Nach dem Karfreitagsgottesdienst hat die KLJB in den vergange-
nen Jahren selbstgebackene Osterlämmer zum Verkauf angeboten.
Aufgrund der derzeitigen Situation und des damit einhergehenden 
Entfall des Gottesdienstes, haben wir uns dazu entschieden diese 
Angebot dennoch zu erhalten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit telefonisch bei unserer Pfarrju-
gendleitung selbstgebackene Osterlämmer (je 5 €) zu bestellen. 
Diese werden wir Ihnen dann an Karfreitag direkt nach Hause liefern.
Der Erlös dieses Verkaufs kommt im vollen Umfang der Jugend-
arbeit in Bach zugute.
Wir würden uns freuen wenn Sie uns trotz dieser Veränderung 
hierbei unterstützen können.
Eine Bestellung ist bis zum 5. April bei Marcus (01573-9073498) 
oder Iris ( 01573-4944711) möglich.
Bleiben Sie gesund!
KLJB Bach

 
KGR Wahl 2020 in Dellmensingen/Ersingen
Wie sieht`s aus? So sieht`s aus!
Sie haben gewählt und so ist das Ergebnis:
Ergebnisse der Wahl des Kirchengemeinderats am 22. März 2020
in der Kirchengemeinde St. Kosmas und Damian Dellmensingen
im Dekanat Ehingen-Ulm 
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der 
Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
1. Die Zahl der Wahlberechtigten:   1682
2. Die Zahl der Wähler/-innen:     567
3. Die Zahl der gültigen Stimmzettel:    566
4. Die Zahl der ungültigen Stimmzettel:        1
5. Die Zahl der gültigen Stimmen:   4673
Namen der Gewählten mit Stimmenzahl:
  Name    Stimmen
  1.  Scherer, Rudolf   502
  2.  Wörz, Christian   459
  3.  Häuptle, Waltraud   431
  4.  Müller-Mannischeff, Iris  392
  5.  Koch, Helmut   376
  6.  Rommel, Dominik   355
  7.  Häckert, Jakob   337
  8.  Mantz, Irene    337
  9.  Sartorius, Holger   320
10.  Kögel, Jeannine   313
11.   Paal, Betina    301
12.  Buggle, Heike   280
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Namen der Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der erreichten 
Stimmenzahl:
1.   Keller, Michael

Wahlanfechtung 
(§ 28 Kirchengemeindeordnung)
1.   Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kir-

chengemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich 
eingereicht werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche 
schriftlich begründet werden.

2.  Gründe für die Wahlanfechtung sind:
 a) Mängel in der Person eines Gewählten oder
 b) Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind.

Dellmensingen, den 28.03.2020

Der Wahlausschuss:
gez. Norbert Moser

Obwohl auf Grund der derzeitigen sehr schwierigen Situation nur 
Briefwahl möglich war, können wir uns über eine gute Wahlbetei-
ligung freuen, sie liegt nur geringfügig unter dem Wert der letzten
KGR Wahl. Allen Wählerinnen und Wählern herzlichen Dank für 
die Unterstützung.
Alle Kandidaten dürfen wir beglückwünschen und ihnen für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit alles Gute und Gottes Segen wünschen.
Bedanken möchte ich mich auch beim Wahlausschuss und allen 
Helfern die zur Durchführung der Wahl beigetragen haben.
Für den Wahlausschuss: Norbert Moser

 
ALLE ÖFFENTLICHEN GOTTESDIENSTE MÜSSEN ENTFALLEN
Sie können Gottesdienste über Internet und Fernsehen mitfeiern. 
Siehe unter gemeinsame Nachrichten der Seelsorgeeinheit.
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere Homepage und im 
Schaukasten!

Pfarrbürosprechzeiten: 
Zu den Sprechzeiten sind wir für Sie telefonisch oder per E-
Mail erreichbar.
Mo: 10.30 – 12.30 Uhr und Di. und Do. von 14.00 – 17.00 Uhr
Homepage: https://se-erbach.drs.de
Aktuelle Information für persönliche Termine im Pfarrbüro: 
Bis auf weiteres wird von der Diözese empfohlen, von persön-
lichen Terminen/Besuchen abzusehen und zum eigenen Schutz 
möglichst alle Anliegen telefonisch oder per E-Mail abzuklären.

Sekretariat: Frau Endlichhofer-Och: Telefon: 07305/96780,
Fax: 07305/967820, E-Mail: stmartinus.erbach@drs.de
Kirchenpflegerin: Frau Schmid: Tel: 07305/967812,
E-Mail: stmartinus.erbach@nbk.drs.de.
Pfarrer Joachim Haas: nach vorheriger Vereinbarung: 
Tel: 07305-96780, E-Mail: joachim.haas@drs.de
Pfarrer Manfred Rehm nach vorheriger Vereinbarung: 
Tel: 07305 – 3308, E-Mail: manfred.rehm@drs.de
Gemeindereferentin Frau Ilona Wurst nach vorheriger Vereinbarung 
Tel.: 07305 967810, E-Mail: ilona.wurst@drs.de
Pastoralassistentin Frau Hannah Gans nach vorheriger Vereinbarung 
Tel: 07305 967813, E-Mail: hannah.gans@drs.de
Pastoralreferentin Frau Monika Hummler nach vorheriger Ver-
einbarung - Tel: 07305 967813, E-Mail: monika.hummler@drs.de

Mesnerin Frau Möhler – Tel: 07305/967815
E-Mail: schlosskirche-stmartinus@gmx.de
Hausmeister Nikolai Gutnik - Tel.: 07305 967818

In dringenden seelsorglichen Angelegenheiten ist Pfr. Haas unter 
Tel: 07305/96780, Pfarrer Manfred Rehm unter Tel: 07305-3308 
und Pfarrer Otto Mack i. R. unter Tel: 07305/925 47 83 zu erreichen.
Unsere Kirche St. Martinus bleibt als Ort des Gebetes für Sie in 
diesen Krisenzeiten geöffnet und auch unser Ölberg unter freiem 
Himmel wird für Sie geöffnet sein.
Öffnungszeiten St. Martinus:
Montag – Sonntag von 08.00 – 19.00 Uhr

Impulse und Texte zum Gebet liegen für Sie in der Kirche bereit 
und sie finden diese auch auf unserer Homepage. Zudem finden 
Sie die aktuellen Informationen auch in unserem Schaukasten.
Unsere Priester beten für Sie:
Unsere Priester werden täglich eine private Messe feiern, in der 
sie für unsere Gemeindemitglieder in der Seelsorgeeinheit und für 
alle betroffenen Menschen beten werden.
Wir laden Sie ein, die Messe von zuhause aus mitzufeiern. Dies 
können Sie zum Beispiel tun, in dem Sie zur gleichen Zeit ganz 
bewusst eine Kerze entzünden und sich mit den Bibeltexten des 
jeweiligen Tages beschäftigen. Die Texte für jeden Tag finden Sie 
auf der Homepage der Abtei Beuron ( https://erzabtei-beuron.de/
schott/schott_anz/index.html). Genauso können Sie mit Liedern 
und Gebeten mitfeiern, die Sie zum Beispiel im Gotteslob finden.
Unsere Kirchenglocken werden Sie täglich an die Messe erinnern, 
die unsere Priester für uns alle feiern. Von Montag bis Samstag 
wird dies um 18 Uhr sein und am Sonntag um 10 Uhr. Als Zeichen 
der ökumenischen Verbundenheit werden auch in den evangeli-
schen Kirchen in Ersingen und Erbach die Glocken läuten.
Außerdem werden unsere Priester regelmäßig das Allerheiligste 
aussetzen und in Form der Eucharistischen Anbetung ihr Gebet 
für die Seelsorgeeinheit vor Gott bringen.

Ergebnisse der Wahl des Kirchengemeinderats
am 22. März 2020 in der Kirchengemeinde St. Martinus Erbach
im Dekanat Ehingen-Ulm
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der 
Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
1.  Die Zahl der Wahlberechtigten:   2620
2.  Die Zahl der Wähler/-innen:     760
3.  Die Zahl der gültigen Stimmzettel:    757
4.  Die Zahl der ungültigen Stimmzettel:        3
5.  Die Zahl der gültigen Stimmen:   6376

Namen der Gewählten mit Stimmenzahl:

 
Namen der Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der erreichten 
Stimmenzahl: 
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Wahlanfechtung
(§ 28 Kirchengemeindeordnung)
1.   Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kir-

chengemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich 
eingereicht werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche 
schriftlich begründet werden.

2.  Gründe für die Wahlanfechtung sind:
 a) Mängel in der Person eines Gewählten oder
 b)  Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind.

89155 Erbach 27. März 2020

Der Wahlausschuss:
Gez. Monika Hummler

 
Alle öffentlichen Eucharistiefeiern und anderen Gottesdienste 
bis einschließlich 19. April sind abgesagt
Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt. Die Kir-
chen in der Diözese bleiben aber geöffnet, um Gläubigen die Mög-
lichkeit zum Gebet zu geben. Dies hat Bischof Dr. Gebhard Fürst 
zusammen mit dem von ihm geleiteten Krisenstab der Diözese 
beschlossen. Die Absage bis 19. April gilt auch für alle Veranstal-
tungen kirchlicher Träger.
Bitte informieren Sie sich aktuell über unsere Homepage und im 
Schaukasten!
Pfarrbürosprechzeiten: 
Zu den Sprechzeiten sind wir für Sie telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar.
Di. 10-12 Uhr und Do. von 10-12.00 Uhr
Homepage: https://se-erbach.drs.de
Aktuelle Information für persönliche Termine im Pfarrbüro: 
Bis auf weiteres wird von der Diözese empfohlen, von persönlichen 
Terminen/Besuchen abzusehen und zum eigenen Schutz möglichst 
alle Anliegen telefonisch oder per E_Mail abzuklären.

Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt Ringingen
Tel. 07344/7255, Fax: 07344/9235568
E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Ringingen@drs.de
Homepage: https://se-erbach.drs.de
In dringenden Fällen erreichen Sie Herrn Pfr. Mack i. R. unter der 
Tel. 07305/9254783, Pfarrer Haas unter der Tel. 07305/96780 und 
Pfarrer Rehm unter der Tel. Nr. 07305/3308.

Katholische Kirchenpflege Ringingen
E-Mail-Adresse: Kirchenpflege.Ringingen@nbk.drs.de

 
Liebe Gemeindeglieder,
im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens stehen die persönlichen 
Begegnungen. Wie wichtig sie sind, erlebe ich in dieser Zeit des 
"Sozial Distancing": Räumliche Distanzierung wird zum Ausdruck 
der Nächstenliebe.
Das fällt schwer. Umso wichtiger sind jetzt die anderen Kanäle, 
über die wir in Kontakt bleiben können: Das Telefon, das Internet. 
Deshalb finden Sie auf unserer Homepage in der Karwoche eine 
Passionsandacht und eine Osterandacht aus der Erlöserkirche.
Bleiben wir in Kontakt. Miteinander als Glieder einer Gemeinde. 

Und mit dem, der uns als seine Gemeinde verbindet: Mit Gott.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Gottes Segen!I
Ihr Pfarrer Frank Esche

Evangelisches Pfarramt Erbach, Jahnstr. 33, 89155 Erbach
Tel: 07305-7523, Fax: 07305-928839
Mail: Frank.Esche@elkw.de
Bürozeiten Sekretärin Lydia Alberti:
Dienstag, 9:00 – 12:30 Uhr, Donnerstag 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Tel: 07305-7523, Mail: Pfarramt.Erbach@elkw.de
Bürozeiten Kirchenpflegerin Jutta Hoffmann:
Mittwoch, 12:00 – 14:00 Uhr
Mail: Kirchenpflege.Erbach@elkw.de
www.gemeinde.erloeserkirche-erbach.elk-wue.de

 
Auf Gott hören – und aufeinander achten
Wir bleiben verbunden – auf Abstand
Liebe Gemeindeglieder,
in Gedanken, im Gebet und auf vielfache kreative Weise – so 
können wir trotz der weiter geltenden Vorschrift zur Vermeidung 
sozialer Kontakte in Gott verbunden bleiben.
Die Läutezeiten der Glocken im Tageslauf laden Sie ein: Innehalten, 
sich und alle anderen Menschen in ihrer Familie, die die Menschen, 
die uns mit Lebensmitteln versorgen, pflegen und medizinisch hel-
fen, wo immer sie können, für „die eine Welt, die eine Menschheit“ 
vor Gott bringen im Gebet. Und nur gemeinsam wird es gelingen, 
den Alltag der kommenden Wochen zu leben. Dazu versuchen wir 
in unserer Gemeinde das Mögliche zu tun:
Die Franziskuskirche Ersingen ist seit vergangenem Sonntag für 
das persönliche Innehalten und Gebet von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 
Für den Aufenthalt in der Kirche gelten aber ebenfalls die Regeln 
für Versammlungen im öffentlichen Raum (u.a. nicht mehr als zwei 
Personen zur gleichen Zeit – „auf Abstand“).
Wir bauen telefonische Kontaktketten auf, damit wir miteinander 
im Gespräch bleiben können. Zur Koordinierung dieser Ketten ha-
ben sich bisher bereit erklärt – und mit Ihrer Zustimmung werden 
hier auch die Telefonnummern veröffentlicht:
-  für unseren Gemeindeort Ersingen:
 Udo Blasiak, Tel. 07305 / 7420 (zwischen 14 und 16 Uhr)
 Gabriele Heinkel, Tel. 07305 / 5110
 Irene Paal, Tel. 0170 / 9680362
 Gunther Wruck, Tel. 07305 / 7248 oder 0151 / 41248574
-  für unseren Gemeindeort Oberdischingen:
 Volker Göhrt, 07391 / 7740301
-  für unseren Gemeindeort Öpfingen:
 Gottfried Eisner, Tel. 07391 / 52542
 Friedhelm Feigk, 07391 / 7774955
-  für unseren Gemeindeort Rißtissen:
 Ingrid von Stauffenberg, Tel. 07392 / 5835
Sie können sich gerne an die genannten Personen wenden, um am 
Telefon ein Gespräch zu führen – aber vielleicht wollen Sie sich 
ja auch selbst als Kontaktperson in diese Kette einbringen, dann 
geben Sie bitte Ihre Kontaktmöglichkeiten an, die weitergegeben 
werden dürfen!
Bitte beschränken Sie mit Rücksicht darauf, dass auch die Kon-
taktpersonen einen privaten Alltag haben auf Anrufe in der Zeit 
von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr (wo nicht andere 
Zeiten hinter Name und Telefonnummer vermerkt).
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•  Wenn Bedarf an Hilfen im Alltag erforderlich ist (z. B. Einkauf, 
Fahrten zum Arzt oder zur Apotheke), versuchen wir diese im 
Sinne unkomplizierter Nachbarschaftshilfe über die entste-
henden Kontaktketten zu organisieren.

•  da bis auf Weiteres keine Gemeindegottesdienste stattfinden 
und auch der Kindergottesdienst entfällt, finden Sie geistli-
che Impulse und Gottesdienste vor allem im digitalen Netz. 
Mittlerweile ist die Zahl für mich schon unüberschaubar, da-
her verweise ich nur auf das, was auf der landeskirchlichen 
Homepage zu finden ist:

 -  Homepage Evang. Landeskirche in Württemberg: https://
www.elk-wue.de/

 -  Gemeindeleben online: https://www.elk-wue.de/gemeinde-
leben-online

 -  Geistliche Impulse: https://www.elk-wue.de/corona/geistli-
ches

 - Gottesdienst: https://kirchenfernsehen.de
•  Im Schaukasten an der Franziskuskirche Ersingen hängt für 

jeden Sonntag ein geistlicher Impuls aus. Dieser liegt auch im 
Eingangsbereich des Ev. Gemeindehauses Ersingen ab Don-
nerstag in kopierter Form zur Mitnahme auf. Bitte beachten Sie 
beim Abholen die geltenden Regeln zum Versammlungsverbot 
in Gruppen von mehr als drei Personen.

•  Bis auf Weiteres läutet jeden Sonn-
tag um 10 Uhr die Christusglocke der 
Franziskuskirche zum Gebet.

• Zünden Sie eine Kerze an 
• Ein Moment der Stille tut uns allen gut
• Sprechen Sie ein Vaterunser
• Öffnen Sie Ihr Herz vor Gott
• Wir bleiben verbunden!
Bleiben Sie behütet und von Gott gesegnet!

 
Gunther Wruck, Pfarrer

Gerne weisen wir die Bevölkerung in Ersingen auf das Engage-
ment des Vereins „Ersinger helfen Ersingern“ in Ersingen hin:
Coronahilfe Ersingen
Sie brauchen Hilfe? Sie wollen Helfen? Egal ob Einkaufen, Arztgän-
ge, Gassigehen mit dem Hund oder seelischer Beistand - wenn Sie 
Hilfe in dieser Zeit benötigen oder anbieten können: melden Sie sich! 
Wir vernetzen Hilfesuchende und Hilfespendende! Rufen Sie an!
Tel.: 07305/22482, Klaus Hoffmann, Vorsitzender EhE

Ev. Pfarramt Ersingen
Mittelstraße 30, 89155 Erbach-Ersingen
Pfarrer Gunther Wruck, Tel.: 07305 - 7248, Fax: 07305 - 931576
E-Mail: Pfarramt. Ersingen@elkw.de

 
Veranstaltungen und Gottesdienste vorerst abgesagt
In Zeiten der Corona-Krise haben selbstverständlich auch wir 
alle unsere Veranstaltungen und Gottesdienste vorerst abgesagt. 
Trotzdem möchten wir auf die kommende Zeit in der Gemein schaft 
des Glaubens zugehen. Deshalb gibt es folgende Angebote:
- Unsere Kirche ist tagsüber geöffnet.
-  Wer auf den Sonntag hin einen geistlichen Impuls wünscht, findet 

ihn auf unserer home page unter www.pappelau-evangelisch.de. 
Und wer am PC nicht firm ist, dem werfen wir die Andacht auch 

gerne in den Briefkasten. Bitte geben Sie uns dann telefonisch 
Bescheid unter 07344-3914.

- Wenn Sie Unterstützung brauchen zum Beispiel beim Einkaufen, 
melden Sie sich bitte im Pfarramt – es haben sich schon einige 
Personen gemeldet, die bereit sind zu helfen.
- Das Pfarramt ist zwar für Besucher geschlossen, aber selbst-
verständlich weiterhin be setzt. Sie können sich gerne telefonisch 
melden, wenn Sie ein Gespräch suchen oder Seelsorge brauchen.

 

 
Verschiebung der Altkleidersammlung
Aufgrund der aktuellen Lage wird unsere Altkleidersammlung am 
04.04.2020 abgesagt. Einen neuen Termin geben wir rechtzeitig 
bekannt.
Vereinsleitung

 

 
Altpapiersammlung
Der Musikverein Dellmensingen sammelt am Samstag, 04. April 
wieder Altpapier. Bitte stellen Sie das Papier ab 8:00 Uhr in Sam-
melgefäßen bereit.
Das Altpapier wird lose aus Behältern mitgenommen, bitte keine 
Bündelung vornehmen!
Trotz der aktuellen Situation durch den Corona Virus sind wir 
vom Entsorgungsunternehmen und der Stadt Erbach informiert 
worden, dass die Altpapiersammlung nach wie vor durchgeführt 
werden kann. Sollte die Situation in den kommenden Tagen kei-
ne Altpapiersammlung zulassen, so werden wir über Aushänge 
informieren und bitten um Nachsicht und Verständnis. Bitte un-
terstützen Sie dann auch weiterhin den Musikverein Dellmensin-
gen, indem Sie das Altpapier einlagern und uns bei der nächsten 
Sammlung am 30. Mai mitgeben.
Wir wurden vom Landkreis explizit darauf hingewiesen, dass wir 
nur sortenreine Druckerzeugnisse (Zeitungen, Zeitschriften, Kata-
loge und Prospekte) sammeln dürfen.
Mischpapier wie Schredder- / Reißwolfpapier, Papiersäcke, Papier-
Verbundsäcke, Verpackungspapier oder Kartonagen dürfen wir 
nicht sammeln und wir bitten Sie, jegliche Art von Mischpapier 
über die entsprechenden Recyclingmöglichkeiten zu entsorgen.

MVD-Stammtisch ABSAGE
Der Stammtisch im April wird aufgrund der aktuellen Situation 
durch den Corona Virus abgesagt.
Die Vorstandschaft
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Absage Frühjahrskonzert
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen wir unser Früh-
jahrskonzert schweren Herzens absagen. Wir tun dies zum Schutz 
Ihrer Gesundheit sowie der Gesundheit unserer Sängerinnen und 
Sänger.
Mit der Buddhistischen Weisheit „Begegne dem, was auf dich 
zukommt, nicht mit Angst sondern mit Hoffnung.“ wünscht Ihnen 
und Ihren Familien der Gesangverein Frohsinn Ersingen für die 
kommende Zeit vor allem Gesundheit, Geduld und Durchhaltever-
mögen. Mögen wir diese Krise gemeinsam überwinden.
Bleiben Sie gesund!

 

 
Absage der Mitgliederversammlung
Wir möchten alle Mitglieder unseres Vereins darüber informie-
ren, dass unsere diesjährige Mitgliederversammlung, die für den 
03.04.2020 geplant war, aufgrund der sich aktuell ausbreitenden 
Erkrankungswelle auf unbestimmte Zeit zunächst verschoben 
werden muss. Über einen neuen Termin für die Mitgliederver-
sammlung werden wir euch zeitnah informieren. Wir bitten um 
euer Verständnis!
Bleibt gesund und achtet auf die vorsorgend notwendigen hygi-
enischen Maßnahmen.
Die Vorstandschaft

 
Blaues Kreuz
Unsere Gruppenstunden für Betroffene und Angehörige sind jeden 
Mittwoch von 18.15 bis 19.45 Uhr im Suchttherapiezentrum Ulm, 
Wilhelmstr. 22 (2. Stock).
Kontakt: 07305/24552, ulm@blaues-kreuz.de

Elektromotoren werden effizienter
Marktüberwachung Baden-Württemberg überprüfte gemeinsam 
mit Niedersachen, Saarland und Sachsen-Anhalt verschiedene 
Motoren
Vom Auto bis zur elektrischen Zahnbürste – in fast allen techni-
schen Geräten finden sich Elektromotoren. Etwa die Hälfte der in 
der Europäischen Union erzeugten elektrischen Energie wird durch 
Systeme verbraucht, die mit Elektromotoren betrieben werden. Die 
Marktüberwachung Baden-Württemberg hat in einer gemeinsa-
men Aktion mit anderen Bundesländer Energieeffizienz der Mo-
toren geprüft, Ergebnisse sind erfreulich.
Um noch größere Einsparpotentiale zu nutzen, hat die Europäische 
Kommission bereits zusätzliche Vorgaben umgesetzt. Ab dem 1. Juli 
2021 werden weitere Elektromotorenarten sowie weitere Leistungs-
klassen von den Vorschriften erfasst sein. Die Marktüberwachung 
Baden-Württemberg am Regierungspräsidium Tübingen wird auch 
hier prüfen, ob diese Standards im Markt eingehalten werden.

Anzeigen Kurzarbeitergeld - „Nur einmal einreichen“
„Wir bitten die Unternehmen, Anzeigen auf Kurzarbeit nur über ei-
nen Kanal einzureichen“, sagt der Geschäftsführer des Operativen 
Service Ulm, Gregor Fischer. Zustellmöglichkeiten bestehen Online 
(eServices), per E-Mail, per Fax oder auf dem Postweg.
Offensichtlich aus Verunsicherung, die Unterlagen könnten nicht 
ankommen, würden viele Arbeitgeber ein und dieselbe Anzeige zu 
Kurzarbeit parallel auf mehreren dieser Kanäle einreichen. „Die-
se Praxis erschwert unsere Arbeit erheblich und bindet unnötig 
Ressourcen, die wir an anderer Stelle gewinnbringender für die 
Unternehmen einsetzen könnten“, erklärt Fischer. Der Operative 
Service Ulm bearbeitet die Anzeigen von Kurzarbeit für Betriebe 
im Zuständigkeitsbereich der Agenturen für Arbeit Ulm, Aalen, 
Reutlingen, Balingen und Konstanz-Ravensburg.

Tierärztliche Labore können bei Testung auf In-
fektion mit Coronavirus unterstützen
Regierungspräsident Klaus Tappeser erhofft sich höhere Labor-
kapazitäten und eine Entlastung der bisherigen Labore
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Untersuchungslabore 
arbeiten auf Hochtouren, um die zahlreichen Testungen auf SARS-
CoV-2 zuverlässig auszuwerten und den betroffenen Patienten 
und behandelnden Ärzten schnell Gewissheit zu bringen. Mit der 
großen Anzahl an möglichen Erkrankten sind die Labore jedoch 
mit den Testungen an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen.
„Eine Entlastung können die tierärztlichen Labore bringen“, so 
Regierungspräsident Klaus Tappeser. Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen wie es die Corona-Test sind, können laut der Ver-
ordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten 
mit Biologischen Arbeitsstoffen von den Unteren Verwaltungs-
behörden nach vorheriger Anzeige genehmigt werden. „Damit 
können die Landratsämter Testungen in tierärztlichen Labore zu-
lassen und in Kooperation mit Ärzten die Testkapazitäten spürbar 
ausbauen,“ zeigt sich Tappeser angesichts der Möglichkeit zur 
Entlastung erfreut.

Selbsthilfebüro KORN e. V.
Aktuell gründet sich eine neue Selbsthilfeinitiative „Rettungs-
Ring“ für Menschen, die sich schon länger oder aufgrund der 
Corona-Pandemie in einer seelischen Notlage oder Krise befinden.
Da derzeit keine persönlichen Treffen der Selbsthilfegruppen mög-
lich sind, trifft sich diese virtuelle Gruppe über ein kostenloses 
Web-Konferenzsystem unter: www.rettungs-ring.de.
Das Angebot startet am Freitag, den 27. März 2020 zunächst mit 
zwei „Gesprächs-Ringen“. Ab dem 30. März finden jeweils mon-
tags, mittwochs und freitags zwei Gesprächs-Ringe statt.
Die Termine können auf der Internetseite www.rettungs-ring.de 
eingesehen werden. Rettungs-Ring.de ist eine Arbeitsgruppe des 
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg e. V.
Selbsthilfebüro KORN e. V.

Umfassendes Informationsangebot zum Coronavirus 
auf Webseite des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis
Umfangreiche Informationen zum Coronavirus, gegliedert nach 
Zielgruppen, wie z. B. Privatpersonen, Unternehmer und Landwirte, 
finden sich auf der Homepage des Alb-Donau-Kreises (www.alb-
donau-kreis.de) unter dem Schwerpunktthema ‘Coronavirus‘. Auf 
der Seite sind auch Antworten auf häufig nachgefragte Themen 
und Links zu weiterführenden Informationsstellen zu finden. Die 
Informationen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
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Neuregelungen in der Grundsicherung
Der Gesetzgeber hat aufgrund der aktuellen Lage ein Sozial-
schutzpaket beschlossen. Es erleichtert den Zugang zu Leistungen 
der sozialen Grundsicherung.
Aussetzen der Vermögensprüfung
Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag 
auf Leistungen der Grundsicherung stellt und erklärt, über kein 
erhebliches Vermögen zu verfügen, darf Erspartes in den ersten 
sechs Monaten behalten. Erst danach greifen wieder die bislang 
geltenden Regelungen für den Einsatz von Vermögen.
Übernahme der Kosten der Unterkunft
Wenn ein Anspruch auf Grundsicherung vorliegt, übernimmt das 
Jobcenter auch die Kosten der Unterkunft inklusive Heizung und 
Nebenkosten. Diese Kosten werden bei Neuanträgen, die vom 1. 
März bis zum 30. Juni 2020 beginnen, für die Dauer von sechs 
Monaten in der tatsächlichen Höhe anerkannt.
Kein Weiterbewilligungsantrag notwendig
Grundsicherungsleistungen werden in der Regel für zwölf Monate 
bewilligt.
Für Kunden, die aktuell schon Leistungen beziehen, gilt folgendes: 
Für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 31. März 2020 
bis einschließlich 30. August 2020 enden, werden die Leistungen 
automatisch weiter bewilligt. Kunden brauchen in diesen Fällen 
keinen Weiterbewilligungsantrag stellen.
Aktuelle Informationen, einen Überblick über die Neuregelungen 
in der Grundsicherung und abrufbare Anträge gibt es unter: www.
arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung
Seit heute ist auch eine Sonderhotline für Selbständige, Freiberuf-
ler und alle Betroffenen geschaltet. Diese lautet: 0800 – 4 5555 
23 und ist auch auf der Internetseite zu finden.
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.

 
... nur wenn alle mithelfen, können wir helfen.
Der „Erbacher Notgroschen“ hilft Bürgern in Not! 
Spendenkonto:
Donau-Iller-Bank eG; IBAN: DE 30630910100261236008
Sparkasse Ulm; IBAN: DE76 63050000 0021237333
Träger: AWO Ortsverein Erbach


